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jahres abgeurteilt, so dürfen nur drs Haupt- und Zu
satzstrafen in der Art und Höhe angewandt werden, die 
für Jugendliche zulässig sind.

(2) Hat der Täter mehrere Straftaten teils vor, teils 
nach der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres be
gangen und überwiegen die im jugendlichen Alter be
gangenen Taten, gilt Absatz 1 entsprechend. Anderen
falls gelten die allgemeinen Grundsätze der Bestra
fung.

5. K a p i t e l  
Geltungsbereich der Strafgesetze und 

Verjährung der Strafverfolgung

1. A b s c h n i t t
Geltungsbereich der Strafgesetze der Deutschen 

Demokratischen Republik

§80
Räumliche und persönliche Geltung

(1) Die Strafgesetze der Deutschen Demokratischen 
Republik werden auf alle Straftaten angewandt, die in 
ihrem Staatsgebiet begangen werden oder deren Folgen 
in diesem Gebiet eintreten oder eintreten sollen.

(2) Ein Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik kann auch dann nach ihren Strafgesetzen zur Ver
antwortung gezogen werden, wenn er außerhalb des 
Staatsgebietes der Deutschen Demokratischen Republik 
eine nach ihren Gesetzen strafbare Handlung begeht. 
Das gilt auch für Staatenlose mit ständigem Wohnsitz 
in der Deutschen Demokratischen Republik. In diesen 
Fällen ist eine außerhalb des Staatsgebietes der Deut
schen Demokratischen Republik wegen derselben Hand
lung bereits vollzogene Strafe anzurechnen.

(3) Bürger anderer Staaten und andere Personen kön
nen nach den Strafgesetzen der Deutschen Demokrati
schen Republik wegen einer außerhalb des Staatsgebie
tes der Deutschen Demokratischen Republik begangenen 
Straftat zur Verantwortung gezogen werden, wenn

X. sie ein Verbrechen gegen die Souveränität der Deut
schen Demokratischen Republik, den Frieden, die 
Menschlichkeit und die Menschenrechte begangen 
haben;

2. ihre Bestrafung durch spezielle internationale Ver
einbarungen vorgesehen ist;

3. sie ein Verbrechen gegen die Deutsche Demokrati
sche Republik begangen haben;

4. sie sich auf dem Gebiet der Deutschen Demokrati
schen Republik befinden, die Auslieferung nicht er
folgt und die Handlung auch am Begehungsort oder 
im Heimatstaat oder -gebiet des Täters strafbar ist. 
Es darf keine schwerere als die dort angedrohto 
Strafe ausgesprochen werden.

Diese Straftaten können nur mit Zustimmung oder 
auf Veranlassung des Generalstaatsanwaltes der Deut
schen Demokratischen Republik verfolgt werden.

§81
, Zeitliche Geltung

(1) Eine Straftat wird nach dem Gesetz bestraft, das 
zur Zeit ihrer Begehung gilt.

(2) Gesetze, welche die strafrechtliche Verantwortlich
keit begründen oder verschärfen, gelten nicht für Hand
lungen, die vor ihrem Inkrafttreten begangen wurden.

(3) Gesetze, welche die strafrechtliche Verantwortlich
keit nachträglich aufheben oder mildern, gelten auch für 
Handlungen, die vor ihrem Inkrafttreten begangen wur
den.

2. A b s c h n i t t

Verjährung der Strafverfolgung
§82

(1) Die Verfolgung einer Straftat verjährt,
1. wenn eine Strafe ohne Freiheitsentzug oder Haft

strafe angedroht ist, in zwei Jahren;
2. wenn eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ange

droht ist, in fünf Jahren;

3. wenn eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ange- 
droht ist, in acht Jahren;.

4. wenn eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren ange
droht ist, in fünfzehn Jahren;

5. wenn eine schwerere Strafe als»zehn Jahre Freiheits
strafe angedroht ist, in fünfundzwanzig Jahren.

(2) In besonderen Fällen kann im Gesetz die Verjäh
rungsfrist verkürzt werden.

(3) Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem 
die Straftat beendet ist. Die Verjährungsfrist wird nach 
der für die Straftat angedrohten schwersten Strafe be
stimmt.

§83
Die Verjährung der Strafverfolgung ruht,

1. solange sich der Täter außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik aufhält;

2. solange ein Strafverfahren wegen schwerer Erkran
kung des Täters oder aus einem anderen gesetzli
chen Grunde nicht eingeleitet oder fortgesetzt wer
den kann;

3. solange ein Strafverfahren nicht eingeleitet oder 
fortgesetzt werden kann, weil die Entscheidung in 
einem anderen Verfahren aussteht.

§84
Ausschluß der Verjährung für Verbrechen gegen den
Frieden, die Menschlichkeit und die Menschenrechte 

und Kriegsverbrechen
Verbrechen gegen den Frieden, die Menschlichkeit und 

die Menschenrechte und Kriegsverbrechen unterliegen 
nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes über die Ver
jährung.

Besonderer Teil

1 .  K a p i t e l

Verbrechen gegen die Souveränität der 
Deutschen Demokratischen Republik, 
den Frieden, die Menschlichkeit und 

die Menschenrechte
Die unnachsichtige Bestrafung von Verbrechen gegen 

die Souveränität der Deutschen Demokratischen Repu
blik, den Frieden, die Menschlichkeit, die Menschen
rechte und Kriegsverbrechen ist unabdingbare Voraus
setzung für eine stabile Friedensordnung in der Welt 
und für die Wiederherstellung des Glaubens an grund
legende Menschenrechte, an Würde und Wert der 
menschlichen Person und für die Wahrung der Rechte 
jedes einzelnen.


